
Liebe Leserin, lieber Leser

Vor zehn Jahren betrieb die Stadt Zürich eine eigens t ä n-

dige und selbstbewusste Sozialpolitik. Sie war stolz a u f

die kommunalen Einrichtungen wie Kinder- und Jugend-

heime, Krippen, Wohnungen für ledige Mütter, A l i m e n t-

enbevorschussung, städtische Beru f s b e r a t u n g s s t e l l e n,

A r b e i t s i n t e g r a t i o n s p rojekte, Altersheime, Notunterkünf-

te, Suchtpräventions- oder Drogeneinrichtungen. Die

Frage, ob die Führung solcher Einrichtungen nicht allen-

falls Aufgabe des Bundes oder des Kantons sei oder ob

sie nicht besser durch private Trägerschaften wahrg e-

nommen werden könnte, stellte sich damals noch nicht.

Zürich nahm in der Entwicklung und Führung sozialer

Einrichtungen eine Vo rre i t e rrolle ein und liess sich dies

auch etwas kosten. In den letzten zehn Jahren haben

sich jedoch die Rahmenbedingungen für die städtische

Sozialpolitik – und damit letztlich auch die Sozialpolitik

selbst – radikal verändert. Der wirtschaftliche E i n b ru c h

in den 90er Jahren setzte die städtische Sozialpolitik

von verschiedenster Seite unter Druck: Viele Erw e r b s-

tätige wurden aus dem Arbeitsmarkt zuerst in die Ar-

beitslosigkeit und später in die Fürsorg e a b h ä n g i g k e i t

gedrängt. Die Sozialhilfeleistungen stiegen daher mas-

siv an. Bund und Kantone wälzten – z.B. durch die Auf-

h ebung des kantonalen Arbeitslosenfonds und der Ar-

beitslosenhilfe – zudem zusätzliche finanzielle Ve r p f l i c h-

tungen auf die Gemeinden ab. Mit dem vorg e s e h e n e n

neuen Finanzausgleich des Bundes sind weitere Belas-

tungen der Gemeinden zu erw a rten. Gleichzeitig zwan-

gen die rückläufigen Steuereinnahmen Zürich trotz zu-

sätzlicher Aufgaben zu weniger Ausgaben. Während die-

ser mehrjährigen Durststrecke konnten nur die aller-

notwendigsten sozialen Aufgaben wahrgenommen wer-

den. Die Sozialdemokratische Partei hat als stärkste

P a r tei der Stadt im jährlich wiederkehrenden Seilziehen

um die Sparpakete auch unpopuläre Entscheidungen
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mitgetragen. Dabei ging es uns grundsätzlich darum, allen

Einkommensschwachen in der Stadt würdige Lebensum-

stände zu ermöglichen, ohne dabei die Grenze der zu-

m u t b a ren Schuldenlast  für nachfolgende Generationen

zu überschreiten. 

N e u s t ru k t u r i e rung ja – Abbau nein
Die stark veränderten Rahmenbedingungen in der Sozial-

politik führen richtigerweise zu stru k t u rellen und inhalt-

lichen Anpassungen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die

s o z i a l e n Errungenschaften der letzten Jahrzehnte nicht

leichtfertig auf dem Altar des kurzfristigen Budgetaus-

gleichs oder gar auf jenem der populären Steuerfuss-

senkungen geopfert werden dürfen. Zürich hat als gröss-

te Schweizer Stadt eine Verpflichtung, nicht nur kulturell

oder wirtschaftlich Akzente zu setzen, sondern auch mit

einem wirkungsvollen Angebot sozialer Einrichtungen prä-

sent zu sein. Die SP wehrt sich dagegen, dass man jetzt

vom einen Extrem ins andere fällt: Vom allumfassenden

kommunalen Sozialhilfe-Angebot der siebziger und ach-

ziger Jahre zu einem aufs zwingend Vorgeschriebene re-

duzierten Armenamt. 

Die Stadtzürcher Sozialpolitik der Zukunft soll 

• In der Jugendarbeit dort ansetzen, wo sie die Jugend-

lichen  auch erre i c h t .

• E rwerbslosigkeit nicht nur als ein individuelles, sondern

als ein gesellschaftliches Problem sehen. D e s h a l b

braucht es eine breite Palette von Berufseinstiegs-

wegen, Qualifikation an der Arbeitsstelle und ein An-

reizsystem für Arbeitgeber für die Beschäftigung v o n

leistungsschwachen Arbeitnehmenden. 

• Im  Bereich Sozialhilfe existenzsichernde Einkünfte

g a r a n t i e ren und einen bedarf s o r i e n t i e r ten Ausgleich 

von stru k t u rellen Armutsrisiken umsetzen. 

• Das Leistungsniveau der Zusatzleistungen absichern

und ausbauen.

Entscheidend ist dabei nicht, ob die Stadt die einzel-

nen Angebote selber führt oder durch private gemein-

nützige Trägerschaften führen lässt. Entscheidend ist,

wer die Ve r a n t w o r tung dafür trägt, dass sie geführ t und

dass sie gut geführt werden. Und diese Ve r a n t w o rt u n g

kann nur bei der Stadt liegen.

J U G E N D A R B E I T: 
WEG VON DER FREIZEITGESTA LTUNG, 
HIN ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM
EINSTIEG INS BERUFSLEBEN

In der Jugendarbeit vollzieht sich ein Umbruch. Jugendar-

b e i t s l o s i g k e i t , schlechte Bildungs- und Beru f s c h a n c e n ,

spezifische Probleme der MigrantInnen, sich gegen aus-

sen abschliessende ethnische Gruppen sind die aktu-

ellen Herausford e rungen. Grundsätzlich zeigt sich,

dass es selbst mit aufsuchender Sozialarbeit immer

schwieriger wird, Jugendliche zu erreichen. Die Fre i z e i t-

angebote werden heute von den kommerziellen Anbie-

t e rInnen abgedeckt. Die Jugendarbeit ist hier kaum oder

nur mehr in Nischen konkurrenzfähig oder attraktiv. Ging

es früher darum, Freizeitgestaltung zu ermöglichen, so

liegt die zentrale Aufgabe der Jugendarbeit heute in der

Beratung und Unterstützung Jugendlicher auf J o b s u c h e

und bei der beruflichen Integration von Jugendlichen

und jungen Erwachsenen. Viele Jugendliche absolvie-

ren heute keine geradlinigen Ausbildungswege mehr,

s o n d e rn schalten Zusatzschlaufen ein. Zwar hat sich

die Lehrstellensituation allgemein verbessert. Für viele

Jugendliche mit ungenügenden Sprachkenntnissen und

b i l d u n g s f e rnem familiärem Hinterg rund sind die Beru f s-

aussichten jedoch schlicht katastrophal. Das We g f a l l e n

von Hilfsjobs verschär ft ihre Situation. Viele haben zu-

dem  den Atem für eine 3-4 jährige Lehre nicht, oder ihre

mangelhaften Deutschkenntnisse als MigrantInnen er-

s c h w e ren ihnen den Berufseinstieg zusätzlich. Hier

geht es darum, verm e h r t niederschwellige Angebote

(wie z.B. mit Migros oder ABB bereits re a l i s i e rt) gerade

auch in Boombereichen wie der Informatik zu entw i k-

keln, damit die Jugendlichen mit ihrem Wi s s e n s s t a n d

und ihren Fähigkeiten auch eine Möglichkeit zum Beru f s-

einstieg erhalten. Jugendarbeitslosigkeit hat verh e e re n-

de Auswirkungen – auch auf die soziale Integration. 

Ein grosser Teil der sozial oder beruflich schlecht inte-

g r i e rten Jugendlichen wird von der professionellen Ju-

gendarbeit jedoch gar nicht erreicht. Die Angebote der

Jugendarbeit gehen ganz einfach an ihnen vorbei. Dies

gilt für ganze Gruppen von ausländischen Jugendlichen,

die selbst mit aufsuchenden Formen der Jugendarbeit

kaum erreicht werden können. Dabei erlangt der Zu-

gang zu den Jugendlichen über die Schule – über  die

Schulsozialarbeit, aber auch über Jugendtre ffs – immer

s t ä r k e re Bedeutung. Unbefriedigend ist die Stellung von
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Mädchen und jungen Frauen – insbesondere aus Immi-

granten- und Schweizer familien mit pro b l e m a t i s c h e n

F a m i l i e n v e rhältnissen: Da die Einrichtungen der Jugend-

a r b e i t zum überwiegenden Teil von männlichen Jugend-

lichen in Anspruch genommen werden, kommen die be-

rechtigten Interessen der weiblichen Jugend unter die

R ä d e r. 

Wirksame Ve rn e t z u n g
Es gibt viele Angebote und Einrichtungen im Bere i c h

Jugendarbeit. Diese sind aber – wie die Jugendhilfe ins-

gesamt – schlecht koord i n i e rt. Ungenügend ist zum ei-

nen die Ve rnetzung zwischen den verschiedenen Institu-

tionen. Es fehlt aber auch an der Ve rnetzung zwischen

der Stadt und den privaten Institutionen. Die Zusam-

menarbeit mit Amtsstellen, die mit Jugendlichen zu tun

haben, wie Schule, gesetzliche Jugendhilfe, Polizei usw.

f u n k t i o n i e rt auf der Leitungsebene recht gut, nicht aber

auf der Ebene der praktisch Tätigen. Was fehlt ist eine

unabhängige gesamtstädtische Fachstelle für Jugend-

fragen verbunden mit einem ämterüberg reifenden Ju-

g e n d f o rum, in dem  sich SchulpräsidentInnen, Ve rt re t e-

rInnen der Jugendanwaltschaft, der Jugendsekre t a r i a t e

und der offenen Jugendarbeit sowie Chefbeamte aus

dem Sozialdepartement und der Polizei regelmässig  tref-

fen, Probleme auf den Tisch bringen und gemeinsame

Lösungsansätze entwickeln.

Q u a l i f i z i e rte Betre u u n g
I n t e r k u l t u relle Teams sind die Realität und die Zukunft

der Jugendarbeit. Dies wird sowohl in der Ausbildung

als auch am Sozialmarkt selbst noch viel zu wenig be-

achtet. Gerade für den Zugang zu den neuen ausländi-

schen Gru p p i e rungen fehlen bereits heute Mediator-

Innen aus diesen Kulturen. Die verstärkte Akademisie-

rung des Berufs des Sozialpädagogen/der Sozialpäda-

gogin zeitigt hier negative Auswirkungen. Gerade für Kul-

t u rv e rmittlerInnen oder MediatorInnen ist die Schwelle,

sich eine sozialpädagogische Ausbildung an der Fach-

hochschule zu erwerben, oft zu hoch. 

U m g e k e h rt sind an den Fachhochschulen ausgebilde-

te SozialpädagogInnen kaum mehr bereit, in die anstre n-

gende und prestigemässig unattraktive soziokulture l l e

Arbeit mit Randgruppen-Jugendlichen einzusteigen. Eine

neue und niederschwelligere Ausbildung anstelle eines

Studiums könnte konkret und schnell Abhilfe schaff e n ,

indem gezielt Kulturv e rmittlerInnen und MediatorInnen

ausgebildet werd e n .

F O R D E R U N G E N
S t a d t

• Jugendarbeit setzt sich speziell für sozial schlecht

i n t e g r i e rte Jugendliche ein. Die Angebote sollen ent-

s p rechend konzipiert und umgesetzt werden. 

• Generell ist das Schwergewicht der Jugendarbeit ver-

mehrt auf die berufliche Integration zu verlagern. 

• Jugendarbeit ohne interkulturelle Teams ist eine Alibi-

übung. Es braucht dringend MediatorInnen und Kultur-

vermittlerInnen, die Kontakt zu den schlecht integrier-

ten ausländischen Jugendlichen gewährleisten können.  

• Jugendarbeit muss die Jugendlichen dort ansprechen,

wo sie erreichbar und ansprechbar sind: an der Vo l k s-

schule. Jugendarbeit in und nach der Schule nimmt den

Ansatz der Schulsozialarbeit auf, macht die Schule zu ei-

nem Kompetenzzentrum in Jugendfragen und entlastet

auch die Lehrkräfte.
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• Die Stadt Zürich braucht eine von der Ve rwaltung un-

abhängige Fachstelle für Jugendfragen (Jugendbeauf-

tragte). Diese Fachstelle muss von einem ämter- und

d e p a rt e m e n t s ü b e rg reifenden Jugendforum begleitet

werden, in welchem Jugendgruppierungen ebenso w i e

Persönlichkeiten aus allen mit Problemen der Jugend-

lichen in Berührung kommenden Bereichen vert re t e n

sind. Zudem soll die Fachstelle ein gesamtstädti-

sches Konzept für die persönliche und berufliche För-

d e rung von Mädchen und jungen Frauen entwickeln.

Dieses soll in allen Stadtkreisen – in Zusammenar-

beit mit den Jugendeinrichtungen oder mit der Schule

– angeboten werden. 

• Die verschiedenen Angebote im Bereich der Jugendar-

beit und -hilfe sind transparenter zu machen und bes-

ser zu vern e t z e n .

• Für die Schnittstelle Schulaustritt – Ausbildung/Job

braucht es verm e h r t konkrete Angebote wie z.B. das

Projekt «Nahtstelle». Gerade Jugendliche aus bildungs-

fernen Familien oder mit schlechten D e u t s c h k e n n t n i s-

sen haben heute trotz der positiven  Konjunkturlage

s k a n d a l ö s e rweise kaum Ausbildungs- und Beru f s-

aussichten. 

• Für Freizeitangebote braucht es Räume statt der Finan-

zierung einzelner Anlässe.

• Private AnbieterInnen beklagen sich über den hohen

administrativen Aufwand zur Er füllung der Leistungs-

v e re i n b a rung. Er strapazier t die Mitarbeitenden eben-

so wie die in der Regel ehrenamtlich tätigen Tr ä g e r-

schaften. Der administrative Aufwand zur Form u l i e-

rung und Kontrolle der Leistungsvereinbarung mit den

Leistungserbringenden  soll in einem vernünftigen Ver-

hältnis zum ausgerichteten Betrag stehen. Den Träger-

schaften ist eine gemeinsame professionelle Geschäfts-

stelle finanziell abzugelten.

K a n t o n

• Für den Bereich Jugendarbeit – wie für die Sozialarbeit

g e n e rell – braucht es neue, nicht-akademische Ausbil-

dungsgänge. Gezielt müssen MediatorInnen und Kul-

t u rv e rmittlerInnen aus anderen Kulturen ausgebildet

w e rden. 

B u n d

• Eine Aufweichung der Ausbildungsgänge (Lehre / A n l e h re )

drängt sich auf. Nicht nur für den Bereich I n f o rm a t i k ,

wo für viele intere s s i e rte Jugendliche eine vierjährige

L e h re nicht durchzustehen ist, bietet eine durc h l ä s s i-

g e A u s b i l d u n g s s t ruktur Vo r teile. 

E RWERBSLOSIGKEIT IM WIRT-
SCHAFTLICHEN AUFSCHWUNG

Die Globalisierung der Wi r tschaft schreitet ohne abseh-

b a res Ende voran und unterw i r ft die international täti-

gen Unternehmungen einem ständig steigenden Wett-

bewerbsdruck. Als Folge davon wird der kommunale und

nationale Handlungsspielraum für eine Gestaltung der

Wi rtschaftspolitik immer geringer. Der international tä-

tigen Wi rtschaft stehen nur schwache Interv e n t i o n s-

möglichkeiten zum Schutz der Erwerbstätigen gegen-

ü b e r. Jede Rezession, in der die Erwerbslosigkeit rasant

s t e i g t , um am Ende wieder zurückzugehen, zeitigt einen

Anstieg der Sozialhilfeleistungen. Am Ende der Rezes-

sion gehen die Sozialhilfeleistungen aber entgegen der

landläufigen Meinung nicht zurück, sondern sie stabili-

s i e ren sich auf einem hohen Niveau – mit jeder Rezes-

sion auf einem höheren. Jede Rezession drängt also eine

gewisse Anzahl Menschen definitiv aus dem Arbeits-

markt. Jede Krise hinterlässt ihre Opfer. Und mit jeder

Rezession werden es mehr.

Im letzten Jahr hat sich die Situation auf dem Arbeits-

markt merklich verbessert. Es wurden viele neue Stellen

g e s c h a ffen und die Anzahl der Stellensuchenden hat

sich re d u z i e r t. Von der Abnahme der Erw e r b s l o s i g k e i t

p ro f i t i e ren grundsätzlich alle Arbeitsbereiche; Hilfsfunk-

tionen und unqualifizier te Jobs allerdings merklich we-

n i g e r. Die stru k t u rellen Probleme, die in der Rezession

mit zur Erwerbslosigkeit geführ t oder deren Auswirkun-

gen verschlimmert haben, bestehen jedoch unverän-

d e r t weiter. Mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende

b e rufliche, aber auch soziale Qualifikationen steigern

das Risiko, erwerbslos zu werden, signifikant. Dazu kommt,

dass zwischen den Anford e ru n g e n s p rofilen der neu ent-

stehenden Jobs und den Fähigkeiten der Stellensuchen-

den eine immer grösser werdende Schere aufgeht. We n i g

q u a l i f i z i e rt e Langzeitarbeitslose sind kaum noch in den

ersten Arbeitsmarkt integrierbar, während in verschie-

denen Branchen verzweifelt und aussichtslos topqualifi-

z i e rte Leute gesucht werden. 

Vorsichtiger Optimismus
Die allgemeine Hochstimmung angesichts des wirt-

schaftlichen Aufschwungs birgt die Gefahr, dass sich eine

etwas naive «Alles wird gut»-Haltung breit macht, die vor

den nach wie vor bestehenden Problemen die Augen

verschliesst. Trotz des entspannteren Arbeitsmarktes

finden viele Sozialhilfebeziehende keine Erw e r b s a r b e i t .
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Den Langzeiterwerbslosen droht das Schicksal, als Rand-

e r s c h e i n u n g e n i g n o r i e r t zu werden: sie werden sozusa-

gen als «notwendiges Übel» stillschweigend in Kauf ge-

nommen. So werden mit beinahe gleichgültigem Schul-

t e rzucken die Menschen hinter den Zahlen verg e s s e n ,

denn man stellt sich auf eine S o c k e l e rwerbslosigkeit von

etwa 1,5% ein – ohne die notwendigen Unterstützungs-

p rogramme bereitzustellen. Zudem befinden sich bei

den gemeldeten nichtarbeitslosen Stellensuchenden

über die Hälfte im sogenannten Zwischenverdienst. Das

heisst, sie gehen einer neuen Tätigkeit mit einem nied-

r i g e ren Lohn nach. Auffallend ist auch der hohe Anteil

MigrantInnen bei den Erwerbslosen. 

Die Leistungen der Regionalen Arbeitsverm i t t l u n g s-

stellen ( R AV) und des Ergänzenden Arbeitsmarktes (EAM)

w u rden als Folge der Entspannung auf dem Arbeitsmarkt

re d u z i e rt. Die Reduktion der Hilfsangebote ignoriert, dass

ganze Gruppen von dieser Entspannung kaum pro f i t i e re n

konnten. Der Arbeitslosenfonds wurde aufgelöst, die

Arbeitslosenhilfe abgeschafft. In der Praxis zeigt sich,

dass die Ausgesteuert e n p rogramme zu knapp bemessen

und  die Mindestanford e ru n g s p rofile des EAM für viele be-

reits zu hochstehend sind.

Mehr Toleranz und Integration
Wer heute arbeitsfähig ist, ist nicht automatisch auch 

arbeitsmarktfähig. Der zunehmende Druck in der Arbeits-

welt führt dazu, dass die Toleranz gegenüber Mitarbei-

tenden, die nicht die volle Leistung erbringen (können),

sinkt. Betriebe zahlen lieber etwas an ein externes Ar-

beitsintegrationsprojekt, als  schwierigen Mitarbeitenden

im eigenen Haus eine Chance zu geben. Viele Personal-

verantwortliche haben das Gefühl, sie hätten ohnehin

schon eine riesige Sozialquote und könnten die Produk-

tivität nicht mit weiteren «Problemfällen» gefährden.

G rosse Bevölkeru n g s k reise pro f i t i e ren kaum vom

w i rtschaftlichen Aufschwung. Aufgrund der überr a g e n-

den Bedeutung der Arbeit für eine gesellschaftliche

Integration bleibt es aber prioritäres Ziel, möglichst 

alle erwerbslosen Menschen mit Bildungs- und Quali-

f i k a t i o n s p rojekten wieder in den Arbeitsmarkt zu inte-

g r i e ren. Präventionsarbeit mit dem Schwergewicht im

B e reich Bildung und Qualifikation muss in wir t s c h a f t l i c h

guten Zeiten einsetzen. Nicht übersehen werden dürf e n

diejenigen Erwerbslosen, die sich nicht mehr bilden

können, die aber dennoch arbeiten wollen. Wenn eine

berufliche Integration nicht möglich ist, soll bei Erwerbs-

losen mindestens die gesellschaftliche Integration auf-

recht erhalten und geförd e r t werd e n .

F O R D E R U N G E N
S t a d t
• Die Angebotspalette für die berufliche Integration

muss breit sein, um den unterschiedlichen Vo r a u s s e t-
zungen und Bedürfnissen der Teilnehmenden Rech-
nung zu tragen. Auf Trends im Arbeitsmarkt und in der
E rwerbslosigkeit ist sofor t zu re a g i e ren; Angebote
sollen kurzfristig und risikobereit nach Versuch und
I rr tum geschaffen, aber bei Nichter folg auch wieder
aufgegeben werden. 

• Angebote für Erwerbslose mit einer Bezugsberechti-

gung bei der Arbeitslosenversicherung können gemäss

der Nachfrage reduziert werden (ausgenommen für

Jugendliche), hingegen sollen die Angebote für ausge-

steuerte Sozialhilfeempfangende ausgebaut werden. 

• Jugendliche benötigen   Möglichkeiten des Beru f s e i n-

stieges; immer weniger sind in der Lage, den klassi-

schen Ausbildungsweg Volksschule – Beru f s l e h re –

B e rufstätigkeit ohne Zusatzschlaufen direkt zu absol-

v i e ren. Neben den bewähr ten schulischen und beru f-

lichen Unterstützungsangeboten sind neue, nieder-

schwellige Projekte für beru f s w a h l u n reife und orien-

t i e rungslose Jugendliche im soziokulturellen Bere i c h

anzubieten. 

• Für ausländische, schlecht integrierte Erw e r b s l o s e

sind verm e h rt Projekte mit einer Kombination von Be-

schäftigung und Deutschkurs anzubieten. 

• Die Zugangsschwelle für viele Sozialhilfeempfangende

in den städtischen und privaten Arbeitsintegrations-

p rojekten ist generell zu hoch; neue Angebote mit ei-

nem tieferen Anford e ru n g s p rofil für arbeitsfähige, aber

nicht arbeitsmarktfähige Sozialhilfeempfangende sind

zu entwickeln. Qualifizierende Arbeitsintegrationspro-

jekte sind für eine befristete Teilnahmedauer auszu-

g e s t a l t e n .

• F i rmen, insbesondere solche aus dem Kleingewerbe,

die zusätzlich zum normalen Personalbestand beru f-

lich kaum mehr integrierbare Erwerbslose in Nischen-

arbeitsplätzen beschäftigen, aber nur einen Teil des

Lohnes bezahlen können, sollen mit Anre i z s y s t e m e n

belohnt werden. Dadurch kann die Sockelarbeitslosig-

keit verr i n g e rt und die Sozialhilfe entlastet werd e n ;

a u s s e rdem können Konkurre n z i e rungsbedenken gegen-

über staatlichen Arbeitsintegrationsprojekten gemin-

d e rt werd e n .

• Der Übergang von der Sozialhilfe zum Erw e r b s e i n k o m-

men muss verbessert werden. Das Mindesteinkom-

men muss angehoben werden, gleichzeitig soll über

ein echtes Anre i z s y s t em die berufliche Integration von

Sozialhilfeempfangenden geförd e rt und belohnt wer-

5



den. Das bestehende Anreizsystem gemäss den SKOS-

Richtlinien ist  zu dürftig und muss verbessert werden,

b e reits d rei Tage Schwarzarbeit bringen heute mehr ein.

• Für ausserhäuslich engagier te Eltern sind förd e r l i c h e

Rahmenbedingungen zu schaffen (Blockzeiten, Ta g e s-

schulen, Kinderbetreuungsplätze usw.). Eine auch nur

zeitweilige berufliche Tätigkeit neben der Kinderbe-

treuung verhindert Lücken in der Berufsbiographie und

fördert den Anschluss an berufliche Entwicklungen.

B u n d

• Angesichts der wir tschaftlichen Globalisierung sollen

neue, international ausgerichtete Regelungen zum

Schutz der Erwerbstätigen entwickelt werd e n .

• Überstunden sind mit höheren Zuschlägen abzugelten,

damit auf diese Weise einzelne zusätzliche Stellen ge-

s c h a ffen werden können.

• Es sind Angebote zu schaffen, welche Asylsuchende

mit k u rzer Aufenthaltsdauer zielgerichtet auf die Arbeits-

marktsituation in ihrem Heimatland vorbere i t e n .

Stadt, Kanton und Bund

• Die Erh e b u n g s i n s t rumente zur Erwerbslosigkeit sind

zu harm o n i s i e ren. Zwischen den verschiedenen Stel-

len sind aussagekräftige und koord i n i e r te statis-

tische Grundlagen  zu ALV- B e z u g s b e rechtigten, Aus-

g e s t e u e r ten, erwerbslosen Sozialhilfeempfangen-

den und IV-Bezügerinnen und -bezügern zu erheben. 

• Die Privatwir tschaft muss ihren Bildungs- und Quali-

f i z i e rungsauftrag wahrnehmen, da Bildung «on the

job» am wirksamsten ist. Entsprechende Lenkungs-

i n s t rumente sind zu entwickeln ( A n reizsysteme wie

S t e u e re r l e i c h t e rungen, Förd e r p reise als Imagegewinn,

B e v o rzugung bei der Ve rgabe öffentlicher Aufträge).

Nicht nur die Qualifizierung von bereits gut ausgebil-

deten Personen gilt es betrieblich zu förd e rn, sondern

auch diejenige von schlecht Ausgebildeten, um so

auch bildungsungewohnten Erwerbslosen wieder be-

rufliche Chancen zu eröff n e n .

SOZIALHILFE UNTER DRUCK

Die Sozialhilfe steht trotz Wi r tschaftsaufschwung gene-

rell unter dem Druck bürgerlicher Politik. Immer wieder

tauchen Ford e rungen nach einer Aufweichung der SKOS-

R i c h t l i n i e n , nach einer Rückzahlungspflicht und nach ei-

nem Selbstverschuldenspassus im neuen Sozialhilfege-

setz auf. Gleichzeitig wollen bürgerliche Politiker die

S o z i a l v e r s i c h e rungen generell abbauen und verm e h r t

b e d a rf s o r i e n t i e rte Leistungen über die Sozialhilfe aus-

richten. Wie in anderen Städten geht auch in Zürich ein

Rückgang der Erwerbslosigkeit nicht mit einem Rück-

gang der Sozialhilfeleistungen einher; denn vielen

SozialhilfebezügerInnen, insbesondere Ausgesteuert e n ,

bietet auch ein entspannterer Arbeitsmarkt keine Wi e-

d e reinstiegschance mehr. In allen Kernstädten stabili-

s i e rt sich die Sozialhilfe – unabhängig von der Wi r t-

schaftslage – auf hohem Niveau. Dringlich re a l i s i e r t wer-

den soll daher der kantonale Soziallasten-Ausgleich: er

w ü rde Zürich endlich eine gerechte Entlastung bringen. 

A rm u t s r i s i k e n
In der Stadt Zürich ist die Armut jung und männlich; dies

ist auf das gut funktionierende Erg ä n z u n g s l e i s t u n g s-

system zurückzuführen. Die SozialhilfeempfängerInnen

sind mit wenigen Ausnahmen unter 65 Jahre alt. 2/3

dieser Menschen sind alleinstehend, und wiederu m

2/3 davon sind Männer. Zusätzlich betro ffen sind die

working poor, Langzeiterwerbslose, Menschen mit Kin-

d e rn, Menschen mit schlechten beruflichen Qualifika-

tionen und Alleinerziehende: sie alle sind – kommen meh-

rere dieser Risikofaktoren zusammen – strukturellen

Armutsrisiken ausgesetzt, die durch den Aufschwung

nicht ausgeglichen werden. Neu wird die Sozialhilfe – 

ursprünglich als gezielte, vorübergehende Hilfe für Einzel-

fälle konzipiert – vermehrt auf ganze Gruppen von Men-

schen und auf Dauer ausgerichtet. So hat die Sozialhilfe

für manche den Charakter einer Versicherungsleistung er-

halten. 

Die grösste Zunahme bei der Sozialhilfe weist die

G ruppe der Familien mit «zu kleinem Erw e r b s e i n k o m-

men», die working poor, auf. Die Situation der working

poor ist am stossendsten, da sie trotz vollem Arbeits-

pensum mit ihrem Erwerbseinkommen unter dem

Existenzminimum bleiben. In der Folge müssen immer

mehr Erwerbstätige Sozialhilfeleistungen in Anspru c h

nehmen. Auch das Aufziehen von Kindern wird zu einem

A rmutsrisiko. Eine weitere grosse Gruppe von Sozialhil-
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febezügerInnen sind die Alleinerziehenden. Während der

Kleinkinderphase können sie keiner oder nur einer redu-

zierten Erwerbstätigkeit nachgehen. Werden die Kinder

älter, wird oft keine Sozialhilfe mehr benötigt, da dann

die erw e i t e r te Erwerbstätigkeit meist wieder aufge-

nommen werden kann. Im weiteren fallen auch beru f l i c h

gut qualifizier te Leute mit einem auffälligen Sozial-

v e rhalten verm e h rt aus dem Arbeitsmarkt hinaus. Sie

könnnen, im Gegensatz zu den working poor und den

Alleinerziehenden, meist nicht mehr reintegriert werden.

Arbeit statt Fürsorg e
Seit zwei Jahren praktiziert Zürich eine Unter teilung der

KlientInnen, nach Chancen auf eine berufliche Rein-

tegration. Die Segmentierung zeigt auf, dass eine be-

rufliche Reintegration in den ersten paar Monaten der

Arbeitslosigkeit am wahrscheinlichsten ist, mit dere n

zunehmender Dauer aber die Langzeit-Fürsorg e a b h ä n-

gigkeit droht. Dann kommt der Sozialhilfe die Aufgabe

zu, eine Ve r s c h l e c h t e rung der Lebenssituation verm e i-

den zu helfen. Mit dem Ansatz «Arbeit statt Fürsorg e »

w i rd ein Anreiz geschaffen, Eigenkräfte zu mobilisiere n .

Die stru k t u rellen Vo rgaben sind jedoch noch nicht über-

all befriedigend gelöst. 

F O R D E R U N G E N
S t a d t

• Es sind Beschäftigungsplätze für nicht im ersten.

Arbeitsmarkt re i n t e g r i e r b a re Leute bei Firmen einzu-

richten. Die Beschäftigten erhalten von diesen Firm e n

einen symbolischen Lohn, ergänzend wird Sozialhilfe

geleistet. Es ist sicherzustellen, dass die «richtigen»

Leute in diesem Programm sind und kein verstecktes

Lohndumping betrieben wird .

• Für Menschen, die nicht mehr in den Arbeitspro z e s s

integrierbar sind, sollen Angebote in Form gemeinnüt-

ziger Arbeit entwickelt werden, damit ihnen soziale

Integration gewährleistet werden kann.

K a n t o n

• Ein Selbstverschuldenspassus weist der Sozialhilfe

eine veraltete und längst überwunden geglaubte mo-

r a l i s c h - o rdnungspolitische Rolle zu, die wir strikt ab-

lehnen. Auch eine Rückzahlungspflicht wirkt sich auf

die Integrationsbemühungen kontraproduktiv aus und

d a r f daher nicht gesetzlich verankert werd e n .

• Ein definitiver kantonaler Soziallastenausgleich ist

dringend umzusetzen. 

• S t e u e r b e f reiung für Personen, welche ihr soziales

Existenzminimum nicht erreichen (eingereichte Vo l k s-

initiative «Weniger Steuern für niedrige Einkommen»).

B u n d
• Es dar f nicht länger sein, dass Menschen trotz voller

E rwerbstätigkeit unter die Arm u t s g renze fallen. In al-
len Branchen sind existenzsichernde Minimallöhne
a u s z u r i c h t e n .

• Die SKOS-Richtlinien stellen das Minimum dar, v.a. bei

K l e i n f a m i l i e n - H a u s h a l t e n . Es ist ein fixer Te u e ru n g s-

ausgleich einzurichten.

• Das von der SP Schweiz lancierte Modell einer einheitli-

chen Kinderrente (Fr. 500 für das erste, Fr. 250 für jedes

w e i t e re Kind) ist rasch möglichst umzusetzen, weil es mit

wenig administrativem Aufwand gezielt die für die ein-

zelne Familie hohen Kinderkosten auszugleichen hilft.
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Z U S ATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV

Die Zusatzleistungen (ZL) zur AHV/IV sind bedarf s a b-

hängige Sozialversicherungsleistungen und garantiere n

A H V / I V-RentnerInnen im Rahmen der 3-Säulen-Konzep-

tion ein soziales Mindesteinkommen. Wer die gesetz-

lich klar definier ten persönlichen und wirt s c h a f t l i c h e n

A n s p ruchsvoraussetzungen er füllt, hat ein einklagba-

res Recht auf diese Leistungen. Heute hat jede achte

Person im  AHV-Alter und jede dritte Person mit einer IV-

Rente Anspruch auf Zusatzleistungen. Berechnet wer-

den diese in einem der Steuerveranlagung ähnlichen

Ve rf a h ren. In der Stadt Zürich haben 44 von 1000 Per-

sonen Anspruch auf Zusatzleistungen, im übrigen Kan-

tonsgebiet lediglich 16. Auch hier besteht also eine

starke Zentrumslast. Rund die Hälfte des Zusatzleis-

tungs-Aufwandes (aktuell rund 150 Mio. Franken, ca. 10%

der Steuereinkünfte) wird von der Stadt Zürich getragen. 

Die Zusatzleistungen stellen einerseits die «Pensi-

onskasse der kleinen Leute» dar, mit einem Leistungs-

niveau, das nebst der Abdeckung des Existenzmini-

mums auch eine Teilnahme am sozialen Leben erm ö g-

licht. Auch werden gewisse Krankheits- und Behinde-

rungskosten, die nicht durch andere Ve r s i c h e rer ge-

deckt werden, vergütet. 

A n d e rerseits haben sie für BewohnerInnen in einem

Alters- oder Pflegeheim die Bedeutung einer Pflegever-

s i c h e rung, auf deren Leistung auch gutsituier te Perso-

nen mit mittelständischen Einkünften angewiesen sind,

kostet doch ein Pflegeheimaufenthalt rund 90'000

Franken jährlich. Bei minimalen Renteneinkünften re i-

chen die ordentlichen Zusatzleistungen oftmals nicht

aus, um die anfallenden Auslagen vollständig abzu-

decken. In diesen Fällen richtet die Stadt Zürich Pflege-

kostenzuschüsse im Rahmen der Zusatzleistungen aus,

eine in der Schweiz einmalige Leistung.

Uneinheitliche Entwicklung
Ausgaben und Fallzahlen bei den Zusatzleistungen ent-

wickeln sich sehr uneinheitlich. Zwar hat sich die Fall-

zahl der Betagten in Wohnungen – insbesondere durc h

das BVG-Obligatorium – in den letzten zehn Jahren um

gegen 20% auf rund 6500 re d u z i e r t, was aber durch die

Zunahme der IV-Fälle im selben Zeitraum um gut 70%

mehr als nur kompensier t wurde. Dieser Trend ist un-

g e b rochen. Die Zahl der Heimfälle stabilisier te sich

dank stark verbesserten Pflegeleistungen, ausgelöst

d u rch das neue KVG, auf hohem Niveau. Pro b l e m a t i s c h

ist, dass das stark wachsende Segment der IV-Rentne-

rInnen die kostenintensiveren Fälle ausmacht. 

G e g e n w ä rtig sind verschiedene kantonale und nationa-

le Vorstösse oder Ideen aktuell, das System der Zusatz-

leistungen auf weitere Personen mit stru k t u rellen Arm u t s-

risiken auszudehnen (Kinder/Eltern-Zusatzleistung, lang-

zeitarbeitslose ältere Personen). Auch die Flexibilisieru n g

des Rentenalters kann nicht ohne den Einbezug der Zu-

satzleistungen gelöst werden. Das Zusatzleistungssystem

zeichnet sich dadurch aus, dass es das Ve r s i c h e ru n g s-

prinzip mit dem B e d a r fsprinzip koppelt und Leistungen

gezielt und mit einer sehr hohen Wirksamkeit ausgerich-

tet werden können, mit klar begre n z b a ren Kosten-

folgen. 

A l l e rdings hat die Abstimmung über die kantonalen

A H V / I V-Beihilfen gezeigt, dass bei b e d a rf s o r i e n t i e rt e n

S o z i a l v e r s i c h e rungsleistungen das Leistungsniveau nicht

im gleichen Ausmass g e s i c h e rt ist, wie das bei re i n e n

S o z i a l v e r s i c h e rungsleistungen der Fall ist.

Zunehmende Belastung
Die «klassischen» Sozialversicherungen schliessen je

länger je mehr individuelle Einkommensrisiken grund-

sätzlich aus (10. und 11. AHV-Revision, 4. IV-Revision

etc.) und weisen die vielfach abzudeckenden Einkom-

menslücken den Zusatzleistungen zu. Das ist zwar ge-

setzessystematisch richtig, nimmt aber aufgrund der

unterschiedlichen Finanzieru n g s g rundlagen die Kanto-

ne und vor allem die Gemeinden finanziell immer mehr

in die Pflicht. 

Der aktuelle Wi r tschaftsaufschwung lässt zudem be-

f ü rchten, dass aufgrund des steigenden Mietzinsnive-

aus und steigender Löhne im Pflegebereich ein Halten

der Ausgaben, selbst auf hohem Niveau, in Frage ge-

stellt sein könnte.

Mit dem neuen Finanzausgleich (NFA) zwischen Bund

und Kantonen erwägt der Bund, im Sinne einer Entflech-

tung die reine Existenzsicherung zur alleinigen Bundes-

aufgabe zu machen, während die darüber hinausgehen-

de Heimkostenfinanzierung als kantonale Aufgabe zu

betrachten sei. Es ist zu befürchten, dass die Kantone

diese Aufgabe sehr sozialhilfeorientiert wahrn e h m e n

und stigmatisierende Begleiterscheinungen wie Erf o r-

d e rnis der Ve rmögenslosigkeit und Geltendmachung

der Verwandtenunterstützungspflicht zum Tragen kämen.
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F O R D E R U N G E N
K a n t o n

• Der Zusatzleistungs-Ansatz für den persönlichen Bedarf

(Sackgeld, Kleider, Freizeitaktivitäten, Telefon, TV usw.)

ist für HeimbewohnerInnen deutlich zu erhöhen, damit

eine Teilnahme am sozialen Leben besser möglich ist.

B u n d

• Damit die Frage einer Ausweitung von b e d a rf s o r i e n-

t i e r ten Sozialversicherungsleistungen überhaupt bre i-

t e r d i s k u t i e rt werden kann, sind vorgängig klare Rah-

menbedingungen zu schaffen. Das heisst eine Anhe-

bung des Niveaus der Ergänzungsleistungen auf ein

soziales Existenzminimum, minimal auf das Zusatzleis-

tungs-Niveau der Stadt Zürich. Zudem eine verfas-

sungsmässige Verankerung der Ergänzungs- und Zu-

satzleistungen, das Umbenennen von Zusatzleistun-

gen in Zusatzversicherungen sowie das Prüfen einer

eventuellen Teilfinanzierung über Lohnbeiträge oder die

Mehrwertsteuer zur Verdeutlichung des Rentenanspru-

ches aufgrund von geleisteten Beiträgen.

• Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs darf sich der

Bund nicht von den Leistungen im Pflegefall verab-

schieden; als stru k t u relles Armutsrisiko und infolge

Fehlen einer Pflegeversicherung muss dies unabding-

bar Bundesaufgabe bleiben. Der verbesserten Finan-

z i e rung ist zuzustimmen, kann doch nur über die Zu-

satzleistung dem Verfassungsauftrag einer existenz-

sichernden Rente nachgelebt werden. Das Prinzip der

E rgänzungsleistung kann auch im Rahmen der 11. AHV-

Revision zur grosszügigen Abfederung von frühzeitiger

P e n s i o n i e rung  Einkommensschwacher eingesetzt wer-

d e n .

• Bei den bestehenden Sozialversicherungen ist am

reinen Versicherungsprinzip festzuhalten. Die Bedarfs -

orientierung ist bei neu abzudeckenden Risiken voru r-

t e i l s f rei zu prüfen.

Kanton und Bund

• Das Zusatzleistungssystem soll auf weitere Bevölke-

rungssegmente zur Abdeckung von stru k t u rellen Arm u t s-

risiken ausgeweitet werden: Langzeiterw e r b s l o s i g k e i t

bei ä l t e ren Arbeitnehmenden, Pflegebedür ftigkeit (in

der Stadt Zürich gelöst), Elternschaft (Zusatzleistun-

gen für Familien ohne existenzsicherndes Einkommen

gemäss parlamentarischer SP-Initiative Kantonsrat

b z w. Ergänzungsleistungen für Eltern gemäss parla-

mentarischer SP-Initiative Nationalrat).

S O Z I A L D E PA RTEMENT – ARBEIT UND
FÜRSORGE 

Das Sozialdepartement stellte sich nach 10 Jahren Re-

zession wieder auf Hoch- oder zumindest Norm a l k o n-

junktur ein. Das führte zunächst zu einem im Kern er-

f reulichen, für viele Betro f fene aber auch har ten Abbau:

Das schnell gewachsene Arbeitsamt er f ä h rt nun einen

ebenso schnellen Abbau, und was übrig bleibt, geht an

den Kanton. Das grosse und eigenständige Arbeitsamt

hat der Stadt in den letzten zehn Jahren bestimmt ge-

holfen, die Rezessionszeit besser zu überstehen und

die Arbeitsmarktpolitik eigenständig mit zu gestalten.

Die Übergabe an den Kanton war und ist innerhalb der

SP umstritten. Bricht die Konjunktur in den nächsten ein

bis zwei Jahren zusammen, hat die Stadt zuviel Know-

How verschenkt und auf zuviel Einfluss auf einem zen-

tralen Gebiet verzichtet. Hält die Konjunktur aber einige

J a h re an, war die Kantonalisierung richtig, weil so das

Know-How besser über eine längere Zeitdauer weiter-

entwickelt werden konnte. 
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We i t e r- und Umbildung spielen auch in der Hochkon-

junktur eine grosse Rolle. In einem ausgetro c k n e t e n

Arbeitsmarkt investieren die Firmen in diesem Bere i c h

jedoch selber und das Sozialdepartement muss hier nur

noch sehr bedingt Angebote stellen. Standen in den

letzten zehn Jahren das finanzielle Überleben und die

B e w a h rung der Arbeitsfähigkeit der Erwerbslosen im

Vo rd e rg rund, kommt nun – verlässt man sich auf die

Voraussagen der Konjunktur forschenden – eine Zeit, in

der eher die traditionelle Sozialarbeit wieder verm e h r t

gefragt ist. Also nicht Arbeit statt Fürsorge, sondern

Arbeit und Fürsorge. 

R e o rg a n i s a t i o n
Die Anzahl der Sozialhilfeempfangenden nimmt trotz Kon-

junktur kaum ab. Das neue Ziel des Sozialdepart e m e n t s

– dazu dient die Reorganisation in Sozialzentren – fasst

sich im Slogan «Arbeit statt Fürsorge» zusammen. Für die

SP ist dieser Slogan zu eng und auch zu moralisch. Arbeit

ist eine, jedoch nicht die einzige Möglichkeit zur (Re)-

Integration. Wir unterstützten jedoch den der Reor-

ganisation des Sozialdepartements zugrunde liegenden

Integrations-Gedanken und damit in ihren Gru n d z ü g e n

auch die Reorganisation selbst. So werden mehr fre i e

Kapazitäten und Ressourcen im direkten Kontakt mit

den KundInnen und mit den Quart i e ren geschaf f e n .

Weg vom Fall, hin zum Feld lautet das entspre c h e n d e

Motto. 

Das Sozialdepartement plant, dafür einen gro s s e n

Teil seiner Kapazitäten in fünf Sozialzentren zu konzen-

t r i e ren. Diese Reorganisation des Sozialdepart e m e n t s

mit den Sozialzentren als Kern s t ruktur ist klar eine

R e o rganisation von oben. Das zentrale Kriterium dabei

ist, dass die Ve r a n t w o r tung für die operative Ebene bei

der Ve rwaltung und der zuständigen Stadträtin liegt. 

Die Vorsteherin des Departements und ihre Chef-

beamtInnen stehen mit ihrem Prestige und ihrem Sach-

verstand dafür ein und sie haben sich auch recht klare n

E rfolgskriterien verschrieben. Die SP wird die Reorg a n i-

sation unterstützen. Sie wird darauf achten, dass die in

dem Papier festgehaltenen Ziele auch wirklich umge-

setzt werden. Skeptisch sind wir gegenüber der Ta t-

sache, dass es lediglich fünf Zentren sind und diese 

z. T. vom Standort her (Selnau / Ausstellungsstrasse) f ü r

die im Vo rd e rg rund stehende Quartierarbeit nicht ideal

gelegen sind.

Die konstanten Aufgaben
Das Sozialdepartement hat aber auch konstante Auf-

gaben, die nur bedingt vom Auf und Ab der Konjunktur

abhängen. Dazu zählt auch, dass genügend, das heisst

heute ausdrücklich mehr, ausserf a m i l i ä re Betre u u n g s-

plätze zur Ve r fügung stehen. Denn die Ve reinbarkeit von

Familie und Beruf kann nur so gewährleistet werden. In

den 90er Jahren waren die Unterbringung von Asylbe-

werberInnen und die Drogenpolitik  zentrale Aufgaben-

b e reiche. 

Zur Asylpolitik gilt es festzuhalten, dass Zürich tro t z

der Aufnahme von überd u rchschnittlich vielen Flücht-

lingen bis dato erstaunlich wenig Probleme erw a c h s e n

sind. Und die städtische Drogenpolitik gehört zu den un-

bestrittenen Glanzpunkten der letzten Jahre. Die Zürc h e-

r I n n e n und alle zuständigen Behörden haben Grund, auf

die Neuausrichtung der Drogenpolitik auf das 4-Säulen-

Konzept, das die Schliessung des Letten ermöglichte

und begleitete, stolz zu sein. Wir sind aber der Ansicht,

dass die Situation heute schlechter ist, als sie sein

müsste. Seit der erfolgreichen Lettenschliessung kom-

men die nötigen Änderungen im Betäubungsmittelgesetz

nicht vom Fleck: Der Bundesrat beschäftigt sich immer

noch unwillig, zaghaft und mutlos mit Drogen. Und aus

Zürich, aus den anderen Städten und auch aus der SP

kommt zu wenig Druck. Da die Drogensüchtigen für die

meisten StadtbewohnerInnen nicht mehr sichtbar sind,

nahm der Wille, das Problem so gut wie möglich zu lösen,

deutlich ab. Heute sind zu viele, die mit einem besseren

Drogenabgabesystem erreichbar wären, auf der Strasse,

und bei vielen greift die Hilfe zu spät.

P R I VATISIERUNG UND VERANTWORT U N G

Sowohl Emilie Lieberh e rr in den 80er Jahren und an-

fangs der 90er Jahre als auch Monika Stocker zu Beginn

des neuen Jahrzehnts zeichneten und zeichnen sich

d u rch einen ausgeprägten Willen zur Gestaltung der

Sozialpolitik in Zürich und in der Schweiz aus. Währe n d

Emilie Lieberh e rr stark auf das Anbieten neuer Leistun-

gen durch das Sozialamt selber setzte – und teilweise

Private auch bewusst ausbootete – gestaltet Monika

Stocker mehr mit Leistungsaufträgen, Steuerung und

K o n t rolle. In der Folge bleiben Privatisierungen zumin-

dest teilweise nicht tabu, denn Monika Stocker setzt

auch auf private Initiative und spricht mitunter vom

Prinzip der Subsidiarität. Es dar f nicht übersehen wer-

den, dass Privatisierung im sozialen Bereich auch mehr

Möglichkeiten zur Mitgestaltung schaffen kann. Für die

SP der Stadt Zürich ist zentral, dass das Sozialdepar-

10



tement die Ve r a n t w o r tung für die Sozialpolitik in Zürich

ü b e rnimmt und trägt. Dies entspricht explizit nicht dem

Prinzip der Subsidiarität, welches verlangt, dass die

Stadt nur jene Angebote re a l i s i e rt, die Private nicht an-

bieten. Das Sozialdepartement muss die Verantwortung

für das Ganze übernehmen. Was nicht bedeutet, dass

das Departement selbst auch das gesamte Angebot auf

die Beine stellen und ausführen muss. 

K i n d e r b e t re u u n g
Auf den Bereich der ausserf a m i l i ä ren Betre u u n g s p l ä t z e

angewendet heisst das zum Beispiel: Das Sozialdepar-

tement ermittelt den Bedar f und es sorgt auch dafür,

dass die benötigten Plätze in der nötigen Vielfalt exis-

t i e ren. Das Sozialdepartement schreibt den Bedar f

samt den nötigen Leistungen aus. Wieviele Plätze kon-

k ret vom Sozialdepartement selber betrieben werd e n ,

spielt eine unterg e o rdnete Rolle. Das Departement ga-

r a n t i e r t jedoch die benötigten Betreuungsplätze. Es ist

zudem nötig, dass das Sozialdepartement konstant einen

Teil der Plätze selber betreibt, weil in diesem Bereich

sonst mit der Zeit das betriebswirtschaftliche Wissen ver-

loren geht. Denn ein Departement, das nur noch kon-

trolliert, wird rasch wieder zu einem bürokratischen Amt.

Grundsätzlich können sämtliche Sozialleistungen nach

diesem Prinzip erbracht werden. Dabei werden private

AnbieterInnen wohl kaum für die Führung einer Drogen-

anlaufstelle Schlange stehen, während sich für Krippen

oder Soziokultur sicherlich eher Leistungserbringende fin-

den. Die Stadt soll aber in allen Bereichen selbst in ei-

nem gewissen Umfang Anbieterin bleiben, damit sich das

praktische Fachwissen nicht verliert und allenfalls nötige

Leistungen jederzeit selber angeboten werden können.

G ross- und Kleinbetriebe
Ein weiterer starker Trend im Sozialdepartement ist die

g rosse Sympathie der EntscheidungsträgerInnen für

das New Public Management (NPM). NPM passt gru n d-

sätzlich nur bedingt zum Sozialwesen. Gleichzeitig hat-

te aber kaum ein anderes Departement  aus der bishe-

rigen Tradition der Sozialarbeit heraus eine Hinter-

fragung von Aufwand und Er trag nötiger. Ohne das ge-

zielte – und mitunter auch übertriebene – Hinterf r a g e n

der bisherigen Abläufe hätte das Sozialdepartement in

der Rezessionszeit wesentlich mehr Federn gelassen.

Das Sozialdepartement vergisst heute jedoch mitunter

die eigene Zwitterrolle: Das Departement ist ein kom-

plexes Konglomerat von Gross- und Kleinstbetrieben.

Zwischen der Sozialhilfe, dem Amt für Zusatzleistungen

und einer städtischen Krippe liegen betriebliche Welten.

W ä h rend etwa bei den Zusatzleistungen mit einer aus-

geklügelten Buchhaltung und einem durchdachten Aus-

zahlungsmodus viel Geld eingespart werden kann, i s t

bei einer Krippe jeder Aufwand, der über die Führung ei-

ner einfachen Buchhaltung hinausgeht, hinausgeworf e-

nes Geld. Controlling ist eine wunderbare Sache, w e n n

es im Ve rhältnis von Aufwand und Ertrag  eingesetzt

w i rd. NPM soll ein Hilfsmittel und nicht Selbstzweck

sein. 

FORDERUNGEN 
S t a d t

• Zürich beansprucht in der Wi r tschaft und in der Kultur

eine führende Rolle. Diese Rolle kommt selbstver-

ständlich auch der Sozialpolitik zu. 

• Es gehört zu den Aufgaben Zürichs, die intern a t i o n a-

len Trends in der Sozialpolitik zu verfolgen und auch
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selber welche zu setzen. Zürich gehört zu den wenigen

p r i v i l e g i e rten Städten, die es sich leisten können, eine

Sozialpolitik zu betreiben, die auf Integration und nicht

nur auf das Überleben zielt. 

• D e rzeit besteht trotz eines verbesserten Angebots ein

Mangel an ausserf a m i l i ä ren Betreuungsplätzen. Diese

Lücke soll rasch gefüllt werden, sei es mit privaten oder

mit städtischen Einrichtungen. 

• Die SP stimmt den Sozialzentren zu, ford e r t aber, dass

das Prinzip eines sehr breiten Angebots umgesetzt wird ,

damit nicht einfach Zentren für die Armen entstehen.

Gleichzeitig sollen die weiterhin nötigen Angebote aus-

s e rhalb der Zentren ihre Bedeutung behalten. Die SP

wünscht mehr als fünf Sozialzentren, sodass eine opti-

male Quartierbezogenheit gewährleistet werden kann.

• Die SP wird darauf achten, dass die JugendarbeiterInnen

in den Sozialzentren nicht unter die Räder kommen.

• Die gezielte Aus- und Weiterbildung der im sozialen Bere i c h

Tätigen soll geförd e r t werd e n .

• Trotz guter Konjunktur haben viele, vor allem fre m d s p r a-

chige Jugendliche Mühe, eine Lehrstelle zu finden. In die-

ser Situation ist eine aktive und kreative Berufsberatung

ein entscheidendes Hilfsmittel. Es ist daher der absolut

falsche Zeitpunkt für eine Kantonalisierung  der städti-

schen Berufsberatungsstellen. 

• Im Sozialdepartement existieren teilweise Kleinbetriebe

(z.B. Kinderkrippen)  und es verkehrt auch mit Kleinbe-

trieben. Ein diesen Betrieben angepasstes Contro l l i n g

ist unverz i c h t b a r. 

• Die Stadt hilft den privaten AnbieterInnen sozialer Leistun-

gen  beim nötigen Zusammenschluss zu Dachverbänden. 
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